
335 9. K a p i t e l  — M il i tä r s tra f ta te n §275

Abhandenkommen heißt, daß der M ilitärperson, der dieser Gegen
stand anvertrau t w urde, eine tatsächliche Verfügung darüber nicht m ehr 
möglich ist. A bhandenkom m en ist deshalb n icht1 gleichzusetzen m it 
totalem  V erlust des Gegenstandes.

Der T atbestand ist n u r erfüllt, w enn durch das A bhandenkom m en 
schwere Folgen verursacht werden. Schwere Folgen liegen vor, wenn die 
m ilitärische Aufgabe des Täters durch das A bhandenkom m en des Gegen
standes nicht erfü llt w erden kann oder die S icherheit des S taates oder die 
öffentliche Sicherheit und O rdnung oder Leben und G esundheit der 
B ürger objektiv gefährdet sind. Letzteres hängt wesentlich von der A rt 
des abhandengekom m enen G egenstandes (vgl. dazu § 208 Abs. 2) und den 
Um ständen des A bhandenkom m ens ab. So muß beispielsweise das A b
handenkom m en einer M aschinenpistole nicht in jedem  Fall schwere Fol
gen in diesem Sinne verursachen, kann es aber.

3. Die Schuld um faßt nu r Fahrlässigkeit. Vorsätzliches A bhanden
kom m enlassen erfü llt das Tatbestandsm erkm al des Entziehens gern. 

§ 273. § 274 ist das speziellere Gesetz gegenüber § 208.

§ 275

Unberechtigte Benutzung von militärischen 
Fahrzeugen und Geräten

(1) Wer militärische Fahrzeuge, Transportmittel oder an
dere Gegenstände der Kampftechnik unberechtigt benutzt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verur
teilung auf Bewährung oder mit Strafarrcst bestraft.

(2) Wer durch die Tat schwere Folgen für die Gefechts
bereitschaft oder Kampffähigkeit der Truppe vorsätzlich oder 
fahrlässig verursacht oder die Tat im Verteidigungszustand 
begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung bestraft.

1. § 275 dient der Sicherung einer ständigen Einsatzbereitschaft der 
Fahrzeuge sowie der Transportmittel und anderer Gegenstände der

Kampftechnik der NVA und der Organe des W ehrersatzdienstes. Diese 
Norm w urde neu aufgenommen. Die unberechtigte Benutzung von m ili
tärischen Fahrzeugen, T ransportm itteln  sowie anderen G egenständen der 
K am pftechnik w ar früher nach § 20 Abs. 1 M StrG strafbar. Die N eurege
lung bezweckt eine bessere C harakterisierung und D ifferenzierung dieser 
S traftaten .

2. Transportmittel sind alle fahrbaren  G eräte der Kam pftechnik, 
soweit sie nicht un ter den Begriff Fahrzeuge fallen. Sie müssen

jedoch zur Beförderung von Personen oder G ütern  geeignet sein (z. B. 
Krane, Schienenfahrzeuge usw.). T ransportm ittel, die nicht zur K am pf-


